
Wo im folgenden – aus Gründen der leichteren  

Lesbarkeit – nur männliche Personenbezeichnungen 

 verwendet  werden, sind darunter stets auch die 

 entsprechenden  weiblichen Bezeichnungen zu verstehen.

Berufshaftpflichtversicherung

Rf: AVB PI Consultant ZCH 1.8.2014

Ausgabe 1.8.2014

Es gelten die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sowie ergänzend 
die nachfolgend aufgeführten Berufs-
gruppen gemäss Art. 20 AVB:

Berufsgruppe J.
Wirtschaftsprüfer/Revisor

Versichert ist in Abänderung von Art. 
7.5 lit. c) AVB die Prüfungstätigkeit im 
Rahmen der eingeschränkten und 
ordentlichen Revision.

20.J.1
Diese umfasst:

•	 die	Tätigkeit	als	gesetzliche	oder	 
statutarische externe Revisions- bzw. 
Kontrollstelle;

•	 die	Tätigkeit	als	interne	Revisions-
stelle;

•	 zusätzliche	vertragliche	Prüfungen.

20.J.2
Ebenfalls	versichert	ist	die	Tätigkeit	als:

•	 Beistand;

•	 Liquidator	nach	SchKG,	hoheitlich	
eingesetzter	Sachwalter	sowie	aus-
seramtlicher Konkursverwalter (in 
Abänderung von Art. 7.5 lit. e) AVB);

•	 Mitglied	eines	Gläubigerausschusses;

•	 Willensvollstrecker.

20.J.3
Nur aufgrund besonderer Vereinbarung 
versichert	ist	die	Tätigkeit	als	Wirt-
schaftsprüfer/Revisor von:

•	 Unternehmen,	Einrichtungen	oder	
Körperschaften,	die	der	FINMA	oder	
der	Eidgenössischen	Spielbanken-
kommission	(ESBK)	als	spezialgesetz-
liche Aufsichtsbehörde unterstehen;

•	 Publikumsgesellschaften;

sowie	die	Tätigkeit	als:

•	 Liquidator	nach	OR/ZGB;

•	 Liquidator,	Sachwalter	und	ausser-
amtlicher Konkursverwalter von  
Publikumsgesellschaften sowie  
multinationalen	Unternehmen.

Nicht versichert sind in Ergänzung von 
Art. 7 AVB:

20.J.4
Die Haftpflicht aus der Prüfungstätig-
keit im Rahmen der eingeschränkten 
und ordentlichen Revision, sofern die 
gesetzlichen	Unabhängigkeitsvorschrif-
ten nicht eingehalten werden.

20.J.5
Obliegenheiten

Die versicherten Personen haben sich 
bei	der	Ausübung	ihrer	Tätigkeit	an	die	
gemeinsamen Grundsätze und Richtli-
nien	sowie	die	Standesregeln	der	 
massgebenden Berufsverbände  
(in	der	Schweiz:	Schweizerische	Treu-
handkammer, im Fürstentum Liechten-
stein: Wirtschaftsprüfer Vereinigung) 
zu halten.
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für Wirtschaftsprüfer/Revisoren

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) gem. Art. 20 AVB


